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Präambel 

Der Ministerrat hat am 12. Juni 2007 beschlossen, zur Bewältigung des dop-

pelten Abiturjahrgangs 2011 und der prognostizierten steigenden Studieren-

denzahlen bis zum Jahr 2011 38.000 neue Studienplätze zu schaffen und die 

hierfür erforderlichen räumlichen und personellen Kapazitäten bereitzustel-

len. Die vom Bund im Rahmen des Hochschulpaktes 2020 dem Freistaat für 

die Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger zugewiesenen Mittel fließen in 

diese Finanzierung ein. 

 

Zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses enthält diese Zielvereinbarung 

auf der Grundlage der strategischen Planungen von Hochschule Bayern e.V. 

insbesondere Regelungen über die Leistungen des Staates sowie der Hoch-

schule. Die Leistungen des Staates sind von der Hochschule zweckgebun-

den zur Schaffung von zusätzlichen Studienanfängerplätzen in bestimmten 

Studienfeldern und zur Aufnahme von zusätzlichen Studienanfängern zu 

verwenden. Sie verbleiben daher nur in dem Umfang dauerhaft an der Hoch-

schule, in dem die damit geschaffenen Kapazitäten auch von den Studieren-

den tatsächlich nachgefragt werden. 

 

 

§ 1 Leistungen des Staates 

(1) Der Freistaat Bayern stellt der Hochschule zweckgebunden zur Schaf-

fung von Studienplätzen und zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger 

im Hinblick auf die erwarteten steigenden Studierendenzahlen und den 

doppelten Abiturjahrgang 2011 in den Jahren 2009 bis 2013 – vorbehalt-

lich der Mittelbereitstellung durch den Haushaltsgesetzgeber – 

15.863.542 € zur Verfügung. 

Die Mittel werden in den Jahren 2009 bis 2013 wie folgt bereitgestellt: 
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Jahr (Zeitpunkt) Mittel 

2009 (zum 01.01.) 1.596.131,- € 

2010 (zum 01.01.) 
 (zum 01.10.) 

2.128.568,- € 
166.092,- € 

2011 (zum 01.01.) 3.990.917,- € 

2012 (zum 01.01.) 3.990.917,- € 

2013 (zum 01.01.) 3.990.917,- € 

Gesamt1 15.863.542,- € 
 

(2) Zusätzlich zu diesen Mitteln wird in den Jahren 2011 bis 2013 insgesamt 

eine Reserve bis zu 2.217.149 € in Abhängigkeit von der Zielerreichung 

nach Maßgabe von § 5 ausgereicht. Die bei vollständiger Zielerreichung 

im jeweiligen Jahr möglichen Höchstbeträge sind in nachfolgender Tabel-

le dargestellt: 

 

Jahr (Zeitpunkt) Reserve 

2011 (zum 01.06.) 310.509,- € 

2012 (zum 01.01.) 
 (zum 01.06.) 

532.965,- € 
310.509,- € 

2013 (zum 01.01.) 1.064.166,- € 

Gesamt 2.217.149,- € 
 

(3) Von den im Doppelhaushalt 2007/2008 bei Kap. 1549 Tit. 42201 veran-

schlagten Stellen stellt das Staatsministerium der Hochschule 9,5 Stellen 

zur Verfügung. Davon wurden 5 Stellen bereits mit WFKMS vom 27. Juni 

2007 zugewiesen.  

 
(4) Für die räumliche Unterbringung der zusätzlichen Studierenden wird ein 

Anmietbedarf von bis zu ca. 2000 qm Hauptnutzfläche anerkannt. Nach 

dem Ministerratsbeschluss vom 15.07.2008 strebt die Staatsregierung 
                                            
1 Unter Berücksichtigung der für das Haushaltsjahr 2008 mit WFKMS vom 19.05.2008 zu-
gewiesenen Mittel in Höhe von 798 100 € ergibt sich ein Gesamtbetrag von 16 661 642 € 
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an, hierfür sukzessive entsprechend den steigenden Studierendenzahlen 

zusätzliche Mittel bereitzustellen, wobei sich die für die Hochschule Neu-

Ulm in Abstimmung mit der ImBy ermittelten jährlichen Mietkosten auf bis 

zu ca. 82 000 € bis zum Jahr 2010 und danach auf jährlich bis zu 

288 000 € (jeweils ohne Nebenkosten) belaufen.  

 
 
§ 2 Leistungen der Hochschule 

(1) Die Hochschule verpflichtet sich zur Schaffung von mindestens 373 zu-

sätzlichen Studienanfängerplätzen in bestimmten Studienfeldern. Die 

Anzahl der hiernach zusätzlich zu schaffenden Studienanfängerplätze in 

den einzelnen Jahren sowie der entsprechende Zeitplan ergeben sich 

aus folgender Tabelle: 

 

Jahr 
Ausbauziel in zusätzlichen Studienan-

fängerplätzen pro Studienjahr 

2009 199 

2010 223 

2011 373 

2012 373 
 

Die Verteilung der Studienplätze auf Studienfelder ergibt sich aus der An-

lage. 

 
(2) Die Hochschule verpflichtet sich, im Vergleich zum Basisjahr 2005 

(Sommersemester 2005 und Wintersemester 2005/2006, Daten nach der 

amtlichen Statistik) durch Nutzung vorhandener und der nach Abs. 1 neu 

geschaffenen Kapazitäten sowie insbesondere im Jahr 2011 durch flexib-

le Maßnahmen zur Aufnahme von zusätzlichen Studienanfängern im 1. 

Hochschulsemester (Erstimmatrikulierte) nach Maßgabe folgender Ta-

belle. 
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Jahr 
Ausbauziel in zusätzlich aufzunehmenden 

Studienanfängern („Köpfe“) 

2008 75 

2009 108 

2010 143 

Zwischensumme 
2008 bis 2010 326 

2011 451 

2012 411 
 

Wie in nachfolgender Tabelle nachrichtlich dargestellt, ergibt sich damit 

unter Bezugnahme auf das Basisjahr 2005 in den Studienjahren 2008 bis 

2012 folgende Gesamtaufnahmeverpflichtung: 

 

Jahr 
Ausbauziel in insgesamt aufzunehmenden 

Studienanfängern („Köpfe“) 

Basisjahr 2005 379 

2008 454 

2009 487 

2010 522 

2011 830 

2012 790 
 

(3) Die Hochschule Neu-Ulm strebt einen Studienbeginn im Sommersemes-

ter 2011 (Vorlesungsbeginn 2. Mai 2011) im Studiengang Betriebswirt-

schaft möglichst ohne Zulassungsbeschränkung an. 
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(4) Die Hochschule verpflichtet sich, für Absolventen des letzten G9-

Jahrgangs, die im Sommersemester 2011 nicht immatrikuliert sind, ge-

eignete studienvorbereitende Angebote zu schaffen. Insbesondere wird 

die Hochschule folgende Angebote zusätzlich bereithalten: 
 

- Sprachkurse: Englisch und Spanisch  

- EDV-Kurse: 

- Propädeutika: 

- Betriebliche Vorpraktika 

 
(5) Die Hochschule erklärt, dass mit den Leistungen des Staates nach § 1 

Abs. 4 die räumliche Unterbringung der zusätzlichen Studierenden und 

des zusätzlichen Personals gewährleistet ist. 

 
(6) Bei der Verwendung der nach § 1 Abs. 1 zuzuweisenden Mittel wird die 

Hochschule darauf hinwirken, entsprechend § 1 Abs. 4 der Verwaltungs-

vereinbarung zwischen Bund und Ländern über den Hochschulpakt 2020 

den Anteil von Frauen bei der Besetzung von Professuren und sonstigen 

Stellen auszubauen. 

 
 
§ 3 Verwendung der Mittel, Studienbeiträge 

(1) Die Hochschule kann nach eigenem Ermessen im Rahmen der Zweck-

bindung über die Verwendung der Mittel entscheiden und die zur Zieler-

reichung erforderlichen Maßnahmen treffen. Insbesondere können aus 

den Mitteln auf Antrag der Hochschule in Abstimmung mit dem Staatsmi-

nisterium für Wissenschaft, Forschung und Kunst durch das Staatsminis-

terium der Finanzen Stellen geschaffen werden2. 

 
(2) Die Hochschule wird gemäß Art. 71 Abs. 1 Satz 2 BayHSchG Studien-

beiträge ausschließlich zur Verbesserung der Studienbedingungen, nicht 

aber zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungskapazitäten verwenden. 

                                            
2 Auf Grund des Ministerratsbeschlusses vom 12. Juni 2007, wonach die 3 000 zusätzlichen 
Stellen bis 2014 ungeschmälert bereitgestellt werden und danach eine Anpassung auf 2 700 
Stellen erfolgt, werden voraussichtlich die geschaffenen Stellen in einem noch zu klärenden 
Umfang mit kw-Vermerken versehen. 
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§ 4 Berichterstattung 

Die Hochschule berichtet jährlich zum 31.03. über den Stand der Umset-

zung der Zielvereinbarung und die Verwendung der Stellen und Mittel. 

Dabei ist insbesondere – jeweils getrennt nach Studienfeldern – über  
 

- die getroffenen Maßnahmen zur Schaffung von Studienanfänger-

plätzen,  

- die Zahl der geschaffenen Studienanfängerplätze sowie  

- die Zahl der zusätzlich aufgenommenen Studienanfänger  
 

Auskunft zu geben. Die Berichte zum 31.03.2010 und 31.03.2011 haben 

auch die geplanten bzw. getroffenen Maßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 und 

4 (Erweiterung des Studienangebots, studienvorbereitende Angebote) 

darzustellen. Zum 31.03.2012 hat die Hochschule auch einen Gesamtbe-

richt zur Umsetzung der Zielvereinbarung und der Verwendung der Stel-

len und Mittel einschließlich einer Zusammenfassung der in Satz 2 auf-

geführten Angaben vorzulegen. 

 
 
§ 5 Zuweisung der Reserven 

(1) In Abhängigkeit von der Zielerreichung wird jeweils im Frühjahr der Jahre 

2011 und 2012 über die Zuweisung der nach § 1 Abs. 2 zunächst einbe-

haltenen Reserven zur Nachsteuerung entschieden. Maßgeblich ist da-

bei jeweils die Zahl der tatsächlich zusätzlich aufgenommenen Studien-

anfänger im Vergleich zu der in § 2 Abs. 2 genannten Studienanfänger-

zahl des Basisjahrs 2005. Ermittelt wird diese Zahl nach den Daten der 

amtlichen Statistik 

- 2011 kumuliert für die zusätzlichen Studienanfänger der Studien-

jahre 2008 bis 2010 

- 2012 isoliert für die zusätzlichen Studienanfänger des Studienjah-

res 2011. 
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(2) Die nach Abs. 1 Satz 3 ermittelten Werte werden mit der Aufnahmever-

pflichtung nach § 2 Abs. 2 ins Verhältnis gesetzt, und zwar 

- 2011 mit den nach § 2 Abs. 2 in den Jahren 2008, 2009 und 2010 

aufzunehmenden zusätzlichen Studienanfängern (326 Studienan-

fänger) und 

- 2012 mit den nach § 2 Abs. 2 im Jahr 2011 aufzunehmenden zu-

sätzlichen Studienanfängern (451 Studienanfänger). 

 
(3) Die Reserven werden bei einer vollständigen Zielerreichung in vollem 

Umfang ausgereicht. Liegt die Zielerreichung unter 80 % werden die Re-

serven zunächst einbehalten. Im Übrigen erfolgt eine anteilige Zuwei-

sung. 

 
 
§ 6 Rückerstattung, Anpassung, Evaluierung 

(1) Nicht zweckgerecht oder abweichend von der Ausbauplanung nach § 2 

verwendete Mittel sind zurückzuerstatten. 

 
(2) Der Lenkungsausschuss „Steigende Studierendenzahlen“ überprüft jähr-

lich anhand der amtlichen statistischen Daten des vorangegangenen Stu-

dienjahres die tatsächliche Entwicklung des Studierverhaltens und 

schlägt auf dieser Grundlage ggf. Abweichungen von den dieser Zielver-

einbarung zugrundeliegenden Planungen vor, die im Einvernehmen der 

Vertragspartner zu einer Anpassung der Zielvereinbarung führen können. 

Eine grundlegende Änderung des Ausbauprogramms bedarf der Zu-

stimmung des Ministerrats. 

 
(3) Im Jahr 2013 wird das Ausbauprogramm einer Überprüfung unterzogen, 

bei der neben der Zielerreichung der Hochschule insbesondere die Ge-

samtzahl der in den Jahren 2008 bis 2012 zusätzlich aufgenommenen 

Studienanfänger berücksichtigt wird. Aufgrund der Evaluierung der Ge-

samtentwicklung kann es im Haushaltsjahr 2013 zu einer Nachgewäh-

rung bisher nicht ausgereichter Reserven und – frühestens im Haushalts-

jahr 2014 – zu Umschichtungen oder Rückforderungen kommen. Hat die 

Hochschule Ziele übererfüllt, kann sie ggf. im Rahmen eventueller Rück-

flüsse aus anderen Hochschulen auch höhere Zuweisungen erhalten. 
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§ 7 Inkrafttreten, Geltungsdauer, Fortschreibung 

(1) Die Zielvereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch die Vertragspartner in 

Kraft und endet zum 31.12.2013.  

 
(2) Hinsichtlich der im Jahr 2008 für die Schaffung zusätzlicher Ausbildungs-

kapazitäten bereitgestellten Stellen und Mittel gelten die Regelungen 

dieser Zielvereinbarung entsprechend. 

 
(3) Die Parteien werden sich rechtzeitig vor Ablauf über die Fortschreibung 

der Zielvereinbarung auf der Grundlage der von der Hochschule vorzule-

genden Berichte, den Vorschlägen des Lenkungsausschusses nach § 6 

Abs. 2 und den Ergebnissen der Überprüfung nach § 6 Abs. 3 verständi-

gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 München, den 12.12.2008 München, den 12.12.2008 

 

 

 …………………………………… …………………………………… 

 Prof. Dr. Uta Feser Dr. Wolfgang Heubisch 

 Präsidentin der Hochschule Bayerischer Staatsminister für 
 für angewandte Wissenschaften – Wissenschaft, Forschung und Kunst 
 Fachhochschule Neu-Ulm 
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Anlage: Verteilung der Studienanfängerplätze auf die Studienfelder 
gemäß § 2 Abs. 1 der Zielvereinbarung 

 
 

  
Aufwuchs 

(Differenz zum Basisjahr 2005) 
 

Studienfelder  
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

Architektur und Design - - - - 

Biowissenschaften - - - - 

Informatik und Multimedia 67 67 117 117 

Ingenieurwissenschaften 88 88 88 88 

Sozialwissenschaften - - - - 

Wirtschaftswissenschaften 44 68 168 168 

 
Insgesamt 

 
199 

 
223 

 
373 

 
373 

 

 


